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A Allgemeine Begründung 

1. Planungserfordernis  

Der Markt Gößweinstein möchte aufgrund aktueller Nachfrage im Marktgemeindege-

biet bedarfsgerecht Wohnbauflächen im Ortsteil Kleingesee entwickeln. Der Ortsteil 

Kleingesee ist nach dem Hauptort Gößweinstein der zweitgrößte Ort im Marktgemein-

degebiet. Im Hauptort Gößweinstein selbst bestehen keine Entwicklungsmöglichkeiten 

mehr für ein Wohngebiet. 

 

Der Markt Gößweinstein ist ein attraktiver Wohnort in der fränkischen Schweiz und hat 

in den letzten 10 Jahren (2013 bis 2022) ein moderates Bevölkerungswachstum von 

5,7% durch Zuzug zu verzeichnen. Auch die Bevölkerungsvorausberechnung des Bay-

erischen Landesamts für Statistik sagt für den Landkreis Forchheim über 2% und auch 

für Gößweinstein eine positive Bevölkerungsentwicklung voraus.  

 

Aktuell ist die Nachfrage nach Wohnbauland im Markt Gößweinstein trotz leichter Ab-

schwächung hoch und kann nicht durch das bestehende Angebot an verfügbaren Bau-

flächen befriedigt werden.  

 

Der Markt Gößweinstein hat die Möglichkeiten der Innenentwicklung und Aktivierung 

von Baulücken vor Einleitung des Verfahrens intensiv geprüft. Zur Aktivierung von Bau-

land hat der Marktgemeinderat im Jahr 2018 das Gebot „Innen statt Außen“ als Grund-

satzbeschluss verabschiedet und eine entsprechende Initiative zur Aktivierung der In-

nenentwicklungspotenziale gestartet. Im Rahmen eines Vitalitätschecks wurden Innen-

entwicklungspotenziale identifiziert und die Ergebnisse in eine Flächendatenbank ein-

gearbeitet, die laufend aktualisiert wird. Die Verkaufsbereitschaft der Baulücken wurde 

in den Jahren 2018 und 2021 abgefragt. Im Jahr 2018 konnten 25 Baulücken identifi-

ziert werden, deren Eigentümer verkaufsbereit sind. Diese ermittelten Baulücken konn-

ten innerhalb von 3 Jahren verkauft werden.  

Die erneute Befragung der Verkaufsbereitschaft der Grundeigentümer im Jahr 2021 

hat leider nur eine Verkaufsbereitschaft von 4 weiteren Baulücken ergeben. Auch diese 

sind bereits verkauft, weitere freie Grundstücke sind im Markt Gößweinstein derzeit 

nicht verfügbar. In der Regel werden die Grundstücke für Kinder bzw. Enkelkinder auf-

gehoben. Gerade die aktuell fehlenden Bauplätze waren regelmäßig ein Argument da-

für, den eigenen Grund zu behalten.  

 

Hinsichtlich der Nachfrage nach Bauparzellen gingen bei der Verwaltung im Zeitraum 

2020 -2024 insgesamt ca. 100 Anfragen ein, wobei die Hälfte davon schriftlich einge-

gangen ist. Auch wenn die Nachfrage in den letzten Monaten aufgrund der allgemeinen 

Marktlage gedämpft wurde, ist der Bedarf an einer Wohnbaufläche im gegenständli-

chen Umfang aus Sicht des Marktes dennoch klar gegeben.  

 

Im Zuge der Entwicklung des Wohngebietes soll im Norden auch eine Fläche zur Un-

terstellung von Fahrzeugen entstehen, um beispielweise Wohnmobile oder Wohnwä-

gen über den Winter abstellen zu können. Die Zahl der Wohnmobile bzw. Wohnwägen 

hat -insbesondere im Zuge der Pandemie- zugenommen. Um zu verhindern, dass 

Wohnmobile bzw. Wohnwagen dauerhaft im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt wer-

den und damit Anwohnerparkplätze blockieren, müssen entsprechende Unterstellmög-

lichkeiten geschaffen werden. 
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Der Marktgemeinderat hat deshalb beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung eines 

Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan zur Ausweisung eines Sonder-

gebiets und eines Allgemeinen Wohngebiets einzuleiten und parallel hierzu den Flä-

chennutzungsplan zu ändern.  

2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Kleingesee nördlich der Kirche. Der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes weist eine Größe von ca. 3,05 ha auf. Er umfasst 
das Grundstück Fl.Nr. 26/1 und 246, sowie eine Teilfläche des Grundstücks mit den 
Fl.Nr. 245, jeweils Gemarkung Kleingesee. 

 

Der Geltungsbereich wird im Osten von der Staatstraße St 2191, im Süden von vor-

handener Bebauung (Kirche, Wohngebäude), im Westen von einer Weidefläche und im 

Norden von Waldflächen bzw. von Grünland begrenzt. 

 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) sowie die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der jeweils gültigen 

Fassung. 

 

§ 11 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) regelt die Aufstellung von Grünord-

nungsplänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Baugesetzbuch 

(BauGB) regelt vor allem in § 1a und § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 15, 20 und 25 Fragen, die den 

GOP betreffen. Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des 

Umweltschutzes in der Abwägung berücksichtigt und durch entsprechende Maßnah-

men umgesetzt. 

 

Folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

(LEP) vom 01.06.2023 sind für die vorliegende Planung insbesondere von Relevanz 

bzw. zu beachten: 

 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit mög-

lichst hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teil-

räume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsor-

ge und zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versor-

gung erforderlich auch digital, geschaffen oder erhalten werden. 

 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen  

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu be-

achten. 

 

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot  

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-

dels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen 
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Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerich-

tet werden.  

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 

Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  

(G) Die Ausweisung größerer Siedlungsflächen soll überwiegend an Standorten erfol-

gen, an denen ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienst-

leistungs-, Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger Erreichbarkeit 

vorhanden ist oder geschaffen wird.  

 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung 

begründet nicht zur Verfügung stehen.  

 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandarti-

ge Siedlungs-struktur sollen vermieden werden.  

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-

ten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn […] 

 

Die Schaffung für bedarfsgerechten Wohnraum, um gleichwertige Lebensbedingungen 

zu schaffen, wird im Umfang der Planung berücksichtigt. Die Ausweisung berücksich-

tigt den aktuellen Bedarf nach Wohnbauflächen. Aufgrund der Lage und Nähe zum 

Oberzentrum Forchheim bzw. Mittelzentrum Ebermannstadt, sind auch Einrichtungen 

zur Daseinsversorgung in vertretbarer Distanz vorhanden.  

 

Die Lage der Planung innerhalb Kleingesee ist nachhaltig, da der Anschluss an das 

bestehende Wohngebiet auch einen Anschluss an das bestehende Verkehrsnetz er-

möglicht. 

 

Die Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ist im vorliegenden Fall gegeben: süd-

lich und östlich des Geltungsbereiches grenzt der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 

Kleingesee mit einem allgemeinen Wohngebiet an und führt zu einer Abrundung der 

Bebauung nach Norden. Eine Zersiedelung wird vermieden. 

 

 

Regionalplan 

 

Der Markt Gößweinstein ist Grundzentrum und Teil des allgemeinen ländlichen Raums 

im Regionalplan der Region Oberfranken-West (Region4). Der Markt gehört zum 

„Raum mit besonderem Handlungsbedarf“, dessen Entwicklung in besonderem Maße 

gestärkt werden soll.  

 

Der Geltungsbereich befindet sich im Naturraum D61-080 . Nördliche Frankenalb, je-

doch außerhalb großer Wälder und wertvoller Lebensräume (Begründungskarte Bio-

topverbundachsen). 

 

Der Markt Gößweinstein und der Ortsteil Kleingesee sind deshalb grundsätzlich ein 

geeigneter Standort, um ein neues Allgemeines Wohngebiet in der vorliegenden Grö-

ßenordnung umzusetzen.  
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4. Begründung der Standortwahl/ Alternativenprüfung 

Die Planung erfolgt auf Initiative des Marktes Gößweinstein, die von Ihrem Vorkaufs-

recht für das Grundstück des Allgemeinen Wohngebietes gebrauch machen will. Die 

Fläche des Sondergebiets bleibt beim Grundstückseigentümer und wird in seinem Inte-

resse mit neues Zweckbestimmung geändert. Dem Markt stehen keine besseren Flä-

chen zur Verfügung bzw. stehen keine anderen Flächen zum Angebot. Durch den 

Siedlungsanschluss und ehemalige rückgebaute Leitungen und Straßen, die durch den 

Geltungsbereich führen, kann das Plangebiet als Vorbelastet eingestuft werden. 

 

Durch die Vorgehsehen Planung kann der Ortsteil nachvollziehbar erweitert werden 

und ermöglicht eine Ortsabrundung nach Nordwesten.  

 

Die Lage des Sondergebiets für die Unterstellung von Wohnwägen am Ortsrand er-

möglicht ein abfangen des Verkehrs, bevor er durch den Ortsteil fahren muss. 

 

Der Standort an der Staatsstraße bietet direkten Anschluss an das regionale und über-

regionale Verkehrsnetz, weswegen die Planung am vorliegenden Standort aufgrund 

dessen Eignung weiterverfolgt werden soll. 

 

 

Das geplante Baugebiet ist bisher unbebaut und wird landwirtschaftlich als Grünland 

genutzt. Das Plangebiet ist von zwei Seiten von Bebauung umgeben. Südlich des Gel-

tungsbereiches grenzen die Kirche sowie Wohngebäude an. Östlich des Geltungsbe-

reiches auf der anderen Seite der Staatsstraße befindet sich Wohnbebauung.  

 

Die Wohnbebauung besteht überwiegend aus zwei Vollgeschossen mit Satteldächern. 

Ein Ortskern fehlt in Kleingesee bisher. Einen Ansatzpunkt hierfür bietet die Fläche 

westlich der Kirche (Fl. Nr. 26/5), auf der sich ein Pavillon befindet. Die Fläche wird be-

reits für Veranstaltungen (wie den Adventsmarkt) genutzt. 

 

Anknüpfungspunkt für die Erschließung bietet die Zufahrtsstraße „Kleingesee – Am 

Söhrig“ zum bestehenden Wohngebiet im Osten von der Staatsstraße aus.  

Die Baufläche weist ein Gefälle nach Süden hin auf. Der Untergrund besteht aus 

Alblehm und Kreidesedimenten über dem Malmkarst.  
 
Es handelt sich um ein mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland mit einzelnen 

Obstbäumen (teils bereits gerodet) sowie einer Birke im Norden. 
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Luftbildkarte des Geltungsbereichs (Quelle: Bayernatlas) 

5. Planungsinhalt 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

ein Sondergebiet für Reitsport dar. Der östliche Teil des Sondergebiets ist mit einer 

Nutzungsbeschränkung „ohne Bebauung“ versehen. Der integrierte Landschaftsplan 

sieht im Osten und Westen des Sondergebietes eine Ortsrandeingrünung vor.  

 

Ausschnitt wirksamer Flächennutzungsplan 
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Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den 

Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, wird die-

ser im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB geändert. Entsprechend den ge-

planten Festsetzungen des Bebauungsplanes wird darin ein allgemeines Wohngebiet 

sowie ein Sonderbaufläche für die Unterstellung von Wohnwägen dargestellt. Zudem 

wird im Flächennutzungsplan das verbleibende Sondergebiet für Reitsport, welches 

durch den Bebauungsplan nicht überplant wird, im Norden der Fl. Nr. 246, Gemarkung 

Kleingesee, zurückgenommen und als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 

 

6. Erschließung 

6.1 Verkehrsflächen 

Die Erschließung erfolgt über eine Zufahrt von der Staatsstraße aus. Die Zufahrt ins 

geplante Baugebiet ist auf Höhe der bestehenden Zufahrt „Kleingesee – Am Söhrig“ 

nach Osten geplant und bildet somit einen neuen Knotenpunkt.  

 

Die geplante Wohnbebauung beginnt auf Höhe der bestehenden Bebauung und befin-

det sich im Bereich noch vor dem Ortsausgangsschild (es gilt Tempo 50). Der anbau-

rechtliche Erschließungsbereich der Ortsdurchfahrtsgrenze liegt derzeit jedoch weiter 

südlich. Der Markt Gößweinstein bittet daher um Prüfung, ob der Erschließungsbereich 

nach Norden bis auf Höhe der geplanten und im Osten bereits bestehenden Wohnbe-

bauung verlagert werden könnte. Für die geplante Wohnbebauung gilt dann keine An-

bauverbotszone, die geplanten Bauflächen können besser ausgenutzt werden. Auf die 

bereits östlich der Straße bestehende Wohnbebauung wird hingewiesen, nach Reali-

sierung des Baugebiets wird der Eindruck einer geschlossenen Ortschaft dann ab dem 

derzeitigen Ortsschild entstehen. 

 

Das Sonstige Sondergebiet wird nur über die geplante Zufahrt ins Baugebiet direkt er-

schlossen, sodass kein zusätzlicher Verkehr im geplanten Wohngebiet entsteht. Da 

das Sonstige Sondergebiet außerhalb des Verknüpfungs- bzw. Erschließungsberei-

ches liegt, ist im Sonstigen Sondergebiet wegen der Staatsstraße die Bauverbotszone 

von 20 m einzuhalten. Die Baugrenze ist entsprechend zurückversetzt. 

 

Die Erschließungsstraße ist überwiegend mit einer Breite von 8,0 m festgesetzt. Die 

Breite von 8 m erlaubt eine differenzierte Gestaltung des Straßenraumes mit versetzter 

Anordnung von Längsparkplätzen und Baumpflanzungen. Dies dient der Durchgrünung 

und Verkehrsberuhigung des Wohngebiets. Die genaue Straßenraumgestaltung ist in 

der Detailplanung zu konkretisieren. 

 

Im südwestlichen Bereich des allgemeinen Wohngebietes ist zudem ein Zufahrtsstich 

vorgesehen, falls in Zukunft eine Erweiterung des Baugebietes nach Westen erfolgen 

sollte. Eine Erweiterung des Baugebietes ist derzeit nicht absehbar, der Markt Göß-

weinstein möchte sich langfristig aber eine Erweiterung offen halten und daher die 

mögliche Zufahrt durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche sichern.  

 

6.2 Ver- und Entsorgung 

Die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser und Abwasser sowie 

Kommunikation sind durch Verlängerung des bestehenden Netzes in den angrenzen-

den Straßen zu schaffen.  
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Das Baugebiet wird an den bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen, wobei das 

unverschmutzte Oberflächenwasser weitgehend im Geltungsbereich rückgehalten, 

versickert und schadlos abgeführt werden soll. Hierfür ist am Tiefstpunkt des Geländes 

im Südosten ein Rückhaltebecken festgesetzt. Die Abmessung, Dimensionierung und 

ggf. auch Lage des Rückhaltebeckens sind gegebenenfalls in der Erschließungspla-

nung noch zu modifizieren. 

7. Immissionsschutz 

Östlich des Geltungsbereiches verläuft die Staatstraße St 2191. Entlang der Staatstra-

ße befindet sich bereits Wohnbebauung. Die geplante Wohnbebauung beginnt auf Hö-

he der bestehenden Bebauung und befindet sich im Bereich noch vor dem Ortsaus-

gangsschild (es gilt Tempo 50). Daher wirken nach Kenntnis des Marktes keine Immis-

sionen durch die Staatsstraße auf das geplante allgemeine Wohngebiet, die eine 

Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte befürchten lassen. 

 

Aus Sicht des Marktes gehen auch vom geplanten Sonstigem Sondergebiet keine 

Emissionen aus, die eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte be-

fürchten lassen. Das Sondergebiet dient der Unterstellung von Fahrzeugen. Es handelt 

sich in erster Linie um (Winter)-Abstellplätze für Wohnmobile und landwirtschaftliche 

Maschinen. Die geplanten Hallen sollen in erster Linie der Unterbringung von landwirt-

schaftlichen Maschinen bzw. Wohnmobilen über einen längeren Zeitraum, etwa im 

Winter, dienen. Ein regelmäßiger Fahrverkehr – insbesondere während der Nachtzeit -

findet nicht statt. Demnach ist kein übermäßiger Verkehr zu befürchten. Außerdem ist 

die Lage des Sonstigen Sondergebietes so gewählt, dass kein zusätzlicher Verkehr für 

das allgemeine Wohngebiet entsteht.  

 

Im Westen des Plangebietes schließt eine Kuhweide an (Fl. Nr. 21). Auf dem Grund-

stück befindet sich ein Stallgebäude in einem Abstand von mindestens 100 m zum ge-

planten Allgemeinen Wohngebiet. Aus Sicht des Marktes ist aufgrund des ausreichen-

den Abstands kein erheblicher Konflikt mit dem Immissionsschutz bezüglich der Ge-

ruchsemissionen zu befürchten.  

8. Brandschutz 

Besondere Brandschutzrisiken bestehen aufgrund der festgesetzten Art der Nutzung 

nicht. Die örtliche Feuerwehr ist mit ihrem Fuhrpark gut ausgerüstet. Die 10-Minuten-

Hilfsfrist kann wegen der kurzen Anfahrt der örtlichen Feuerwehr als gesichert angese-

hen werden. 

 

Die weiteren Erfordernisse des Brandschutzes sind in der Erschließungsplanung zu 

berücksichtigen. 

9. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich selbst sind keine Bau- oder Bodendenkmäler vorhanden. Im Süden 

des Plangebietes befindet sich die denkmalgeschützte Kirche „Herz Jesu“, die als Bau-

denkmal mit der Nummer D-4-74-129-41erfasst ist. Durch die festgesetzten Höhenbe-

grenzung der nördlichen Gebäude sowie der Festsetzung einer Grünfläche direkt nörd-

lich der Kirche, wird der Blick auf die Kirche von Stadelhofen aus kommend nicht zu 
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stark verdeckt. Vom geplanten Vorhaben geht daher aus Sicht des Marktes keine be-

drängende oder verunstaltende Wirkung auf die Kirche aus. 

 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Tre-

ten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 

BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden. Bewegliche 

Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 

2 BayDSchG). 

10. Grünordnung und Eingriffsregelung 

Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes sollen Maßnah-

men zur Einbindung des Vorhabens in die freie Landschaft sowie zur Vermeidung und 

Minimierung der Eingriffe in den Naturhaushalt festgesetzt werden, insbesondere 

- Pflanzgebote für die privaten Baugrundstücke  

- Verwendung standortgerechter, gebietsheimischer Gehölze  

- Ausschluss von größeren Kies- und Schottergärten 

- Verwendung insektenfreundlicher Straßenbeleuchtung 

- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 

- Wasserrückhalt auf den privaten Baugrundstücken 

- Begrünung von Flachdächern auf 2/3 der Fläche 

- Begrenzung der Gebäudehöhen 

 

Der mit der Planung verbundene Ausgleichsbedarf beläuft sich insgesamt 3.832 qm für 

das Sondergebiet und 18.967 qm für das Allgemeine Wohngebiet. Zur Teilkompensati-

on des mit der Anlage des Sondergebiets verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffs 

sind im Norden des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes um das geplante Son-

dergebiet auf etwa 914 qm Flächen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft festgesetzt (Anlage von einer freiwachsende dreireihige Baum-

Strauchhecke mit standortgerechten, gebietsheimischen Sträuchern und Bäumen). Im 

Nordwesten des Geltungsbereiches schließen die restlichen Ausgleichsflächen des 

Sondergebiets an. Die Ausgleichsflächen des Allgemeinen Wohngebiets werden extern 

hergestellt. 
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11. Artenschutz 

Im Geltungsbereich ist nicht mit Vorkommen streng geschützter Arten zu rechnen, da 

entsprechende Habitate fehlen. Auch Vorkommen bodenbrütender Vogelarten wie der 

Feldlerche sind aufgrund der Abstände zu Wald und Bebauung nicht zu erwarten. 

Gem. der Anlage „CEF-Maßnahmen für die Feldlerche in Bayern“ vom Bayrischen 

Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (2023) zur Feldlerche hält die Art 

zu Waldrändern 160 m Abstand. Dieser Abstand ist nicht gegeben und wird deutlich 

unterschritten, zumal auch die südliche Bebauung (70 m Abstand) den potenziellen 

Lebensraum einschränkt. 

 

Abb.: Abstände Wald/bestehende Bebauung für die Feldlerche  

12. Flächenbilanz und Auswirkungen der Planung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden folgende Nutzungsarten festgesetzt: 

 

Sonstiges Sondergebiet  5.181 m2 

Allgemeines Wohngebiet  20.509 m2 

Öffentliche Verkehrsfläche (teils bestehend)  3.651 m2 

Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 

Spielplatz 

 568 m2 

Öffentliche Grünfläche, Retentionsbecken  550 m2 

Grünfläche im Bereich einer zukünftigen Zu-

fahrt für eine potenzielle Erweiterung 

 205 m2 

Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbe-  1.512m2 
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reiches (dem Sonstigem Sondergebiet zuge-

ordnet) 

 

 

Auswirkungen der Planung 

 

Durch die Planung wird der aktuelle Bedarf an Wohnbauflächen im Gemeindegebiet 

des Marktes Gößweinstein gedeckt. Außerdem wird eine Fläche zur Unterstellung von 

Fahrzeugen (z.B. für Wohnmobile) und landwirtschaftlichen Maschinen geschaffen. 

 

Durch entsprechende Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude und zur Grünord-

nung werden negative Auswirkungen der künftigen Bebauung auf das Ortsbild und 

Eingriffe in Natur und Landschaft gemindert.  
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bau-

leitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der novellierten Fas-

sung vom 03.11.2017 (§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a 

ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung) 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Der Markt Gößweinstein hat beschlossen zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit 

Grünordnungsplan für die Ausweisung eines Wohngebiets und eines Sondergebiets in 

Kleingesee (ca. 2,9 ha Bau- und neue Verkehrsfläche) einzuleiten und parallel den 

Flächennutzungsplan zu ändern.  

 

Das Plangebiet liegt nordwestlich am Orsteil Kleingesee auf als Grünland genutzte 

Flächen (ca. 2,9 ha Bau- und neue Verkehrsfläche).  

 

Mit den neuen Wohnbauflächen kann bedarfsgerecht im Markt neues Bauland angebo-

ten werden. Da sich die Fläche im Eigentum des Marktes befinden wird, ist die Verfüg-

barkeit gewährleistet. 

 

Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Hinsichtlich des Standorts für ein neues Wohngebiet hat der Markt die Innenentwick-

lungspotenziale geprüft.  

 

Hinsichtlich der Anordnung der Verkehrs-, Bau- und Grünflächen hat der Markt mehre-

re Alternativen geprüft. Die gegenständliche Variante vereint jedoch die wichtigsten 

Vorteile: Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz liegt zentral 

im Anschluss an bereits öffentlich genutzte Flächen (Fläche mit dem Pavillon westlich 

der Kirche) und betont so die Ortsmitte. Stichstraßen werden vermieden. Die geplante 

Mehrfamilienhausbebauung mit ihren größeren Kubaturen fügt sich durch die Lage im 

unteren Hangbereich in das Ortsbild und das Gelände ein. 

2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzungen 

im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkungen be-

werten zu können (Bsp. Emissionen etc.).   
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2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-
völkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach eu-
roparechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a), c) und d) 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. § 1a 
Abs. 3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Geltungsbe-

reichs und des Umfelds vorgenommen (vgl. Bestandsplan im Anhang) und vorhandene 

Unterlagen ausgewertet (Biotopkartierung, Artenschutzkartierung).  

 

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die o.g. Schutzgüter. Die einzelnen Schutzgüter 

wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei die Vorbelastun-

gen berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter wurden die Wirkungen des Vorha-

bens gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene 

umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose.  

 

Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 

Bau- und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 
 
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließ-

lich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser 
Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise 
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betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 
 

Die Auswirkungen wurden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 

Das Baugesetzbuch wurde durch Prüfung der Innenentwicklungspotenziale berück-

sichtigt.  

 

Das Naturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maßnahmen 

und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. 

 

Das Wasserhaushaltsgesetz wird durch getrennte Abführung des Niederschlagswas-

sers und Rückhaltung vor Ort berücksichtigt.  

4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 
 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedin-

gungen beeinflusst werden. 

 

Bewertungskriterien sind: 

 

Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Erholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind sowohl die  

wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Frei-

räume auf das Wohlbefinden des Menschen wie auch die Ferienerholung maßgebend. 
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Wohnfunktion 

 

Die Fläche des Geltungsbereiches hat positive Auswirkungen auf gesunde Wohnver-

hältnisse (siedlungsnahe Freifläche), allerdings sind siedlungsnahe Freiflächen von al-

len Teilen des Ortes Kleingesee aus rasch erreichbar. Im Wirkraum des Vorhabens lie-

gen Mischgebiete und Wohngebiete (südlich und östlich des Geltungsbereichs). 

 

Der Geltungsbereich hat damit insgesamt geringe Bedeutung für gesunde Wohnver-

hältnisse. Gegenüber Immissionen besteht in dem angrenzenden Wohngebiet eine ho-

he Empfindlichkeit.  

 

Funktionen für die Naherholung 

 

Der Geltungsbereich hat als siedlungsnahe Freifläche allgemeine Funktionen für die 

Erholung. Besondere Erholungseinrichtungen sind nicht vorhanden.  

Der Geltungsbereich hat damit insgesamt geringe Bedeutung für die Naherholung. 
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

 

Durch die Ausweisung des Wohngebietes sind insgesamt nur geringe Auswirkungen 

auf die Wohnfunktion zu erwarten. Der planinduzierte zusätzliche Anwohnerverkehr ist 

aufgrund des Umfangs der Baufläche und der vorgesehenen Erschließung über eine 

Zufahrt von der Staatsstraße aus nicht als erheblich einzustufen.  

 

Bzgl. des Sondergebiets können ggf. durch Anordnung der Zufahrten und Ausfahrten 

nach Norden Schallemissionen in Wohngebiete vermieden werden.   

 

 

Auswirkungen auf die Naherholung 

 

Durch die Ausweisung des Baugebietes sind insgesamt nur geringe Auswirkungen auf 

die Naherholung zu erwarten. Durch Eingrünung am Rand der Baufläche werden die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert. Durch die Schaffung von Grünflächen 

wird die Naherholungssituation für den Altort verbessert.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 
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Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Der Geltungsbereich wird durch mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland sowie 

einzelne, überwiegend bereits entfernte Obstbäume geprägt. Diese waren lt. Luftbild 

mittelalt, so dass sie kaum als Habitat geeignete Baumhöhlen aufgewiesen haben dürf-

ten.  

 

Insgesamt hat der Geltungsbereich eine geringe bis (vormals) mittlere Bedeutung für 

die Pflanzen- und Tierwelt. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch das geplante Baugebiet geht auf knapp 3,2 ha mäßig extensiv genutztes, arten-

armes Grünland verloren. Auswirkungen auf streng geschützte Arten (potenziell Feld-

lerche) sind aufgrund der Abstände zur geschlossenen Gehölzkulisse und bestehender 

Bebauung nicht zu erwarten (siehe Teil A 11). 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit   

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 

 

Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 

 

Im Geltungsbereich liegen als Grünland genutzte Böden aus Alblehm bzw. Krei-

desedimenten. Diese Böden sind von mittlerer Naturnähe, haben eine geringe Selten-

heit und ein geringes Biotopentwicklungspotential. Aufgrund der Ortsnähe der Flächen 

haben diese landwirtschaftliches Ertragspotenzial.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Aufgrund der Grundflächenzahl ist mit einem Verlust mäßig naturnaher Böden von ca. 

1,5 ha zu rechnen. Im Bereich der Grünflächen werden sich die Bodenfunktionen ver-

bessern, da insbesondere Stoffeinträge aus der landwirtschaftlichen Nutzung unter-

bleiben. Der Wirkraum betrifft ausschließlich den Geltungsbereich. Bodenverunreini-

gungen angrenzender Flächen sind nicht zu erwarten. 
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Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind die Grundwasserverhältnisse und 

dauerhafte Oberflächengewässer relevant.  

 

Bewertungskriterien des Teilschutzguts Oberflächenwasser  

 

Bedeutung/ 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Gewässergüte 

Bedeutung von Flächen im Wasserhaushalt (Rückhaltefunktion) 

 

 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 
 

Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  

 

Der Grundwasserhaushalt wird von den durchlässigen Schichten des Malmkarst ge-

prägt. Die Grundwasserneubildungsrate ist aufgrund der geologischen Situation als 

hoch einzustufen. Durch den Untergrund besteht ein geringer Geschütztheitsgrad des 

Grundwassers. Wasserschutzzonen sind nicht vorhanden.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch Versiegelung und Flächenbeanspruchung kommt es auf ca. 1,5 ha des Plange-

bietes zu einem (Teil-)Verlust von Infiltrationsflächen und damit zu einer Reduzierung 

der Grundwasserneubildung. Das Oberflächenwasser soll vor Ort zurückgehalten ein-

geleitet werden. Die Auswirkungen durch den Oberflächenabfluss auf Gewässer bzw. 

die bestehende Kanalisation werden durch die Festsetzung eines Rückhaltebeckens 

vermindert.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit   

4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-



Markt Gößweinstein 
Änderung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan  

 

 

 

19 

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Der Ort Kleingesee ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimatisches 

Belastungsgebiet einzustufen. Die landwirtschaftlich genutzten Freiflächen haben loka-

le Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiete, aber keine überörtlichen Funktionen für 

den Luftaustausch oder als Frischluftleitbahn.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Bebauung der Freiflächen gehen lediglich örtlich bedeutsame klimatische 

Ausgleichsfunktionen verloren. Die Frischluftversorgung von Kleingesee und der an-

grenzenden Bebauung ist weiterhin gewährleistet.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild wird nach folgenden Kriterien bewertet: 
 

Bedeutung / 
Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 

Besonders landschaftsbildprägende Elemente sind nicht vorhanden. Prägend ist die 

Kirche im Südosten des Geltungsbereiches. Der bisherige Ortsrand ist ansonsten 

durch Neubauten geprägt.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Das geplante Baugebiet führt zu einer Veränderung des Landschafts- bzw. Ortsbildes 

durch Gebäude und Verkehrsflächen. Zur Minimierung des Eingriffes sind umfassende 

randliche Pflanzgebote festgesetzt. Diese werden die neuen Bauflächen in das Land-

schaftsbild einbinden.  

 
 

Gesamtbewertung Landschaft:  
Auswirkungen geringer Erheblichkeit  
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4.7 Kultur- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich selbst sind keine Bau- oder Bodendenkmäler vorhanden. Im Süden 

des Plangebietes befindet sich die denkmalgeschützte Kirche „Herz Jesu“, die als Bau-

denkmal mit der Nummer D-4-74-129-41erfasst ist. Durch die festgesetzten Höhenbe-

grenzung der nördlichen Gebäude sowie der Festsetzung einer Grünfläche direkt nörd-

lich der Kirche, wird der Blick auf die Kirche von Stadelhofen aus kommend nicht zu 

stark verdeckt. Vom geplanten Vorhaben geht daher aus Sicht des Marktes keine be-

drängende oder verunstaltende Wirkung auf die Kirche aus. 

4.8 Fläche 

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Innenentwicklungspotenzi-

ale des Marktes wurden geprüft, stehen aber dem Grundstücksmarkt nicht zur Verfü-

gung.  
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Planung ändert sich die Art der Nutzung der Fläche. Die Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche im Marktgebiet erhöht sich um ca. 3,05 ha. Als Vermeidungsmaßnahme ist 

eine teils verdichtete Bebauung vorgesehen. 

 

Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 

Schutzgütern Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben.  

4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind nicht vorhanden. 

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan sind aufgrund der 
Entfernung ausgeschlossen. Es sind keine Wirkungen denkbar, die eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten zur Folge haben könnten. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
 
Ein sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern ist durch die Entsorgungsein-
richtungen des Marktes und des Landkreises gesichert.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien durch Sonnenkollektoren ist durch die zu erwar-
tende Firstrichtung begünstigt (überwiegend Süd-West-Orientierung). 
 
Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 
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Durch die Planung wird ca. 3 ha landwirtschaftliche Fläche beansprucht. Möglichkeiten 
zur Umnutzung brach gefallener Gewerbeflächen oder von Konversionsflächen beste-
hen nicht.  
 
Darstellung von Landschaftsplänen 
 
Der Landschaftsplan des Marktes Gößweinstein stellt für den Geltungsbereich keine 
besonderen Ziele dar.  
 
Erfordernisse des Klimaschutzes 
 
Es sind keine lokalklimatisch besonders wertvollen Flächen betroffen. Die Nutzung von 
Solarenergie ist möglich. Die Belange des Klimaschutzes sind im Rahmen der konkre-
ten Bauvorhaben zu beachten und durch entsprechende Verordnungen vorgegeben.  

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der 
folgenden Wirkungen zu beschreiben: 
 
Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-
weit relevant einschließlich Abrissarbeiten 
 
Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapi-
tel 4 ausführlich dargelegt. Während der Bauarbeiten ist nicht mit erheblichen Beein-
trächtigungen zu rechnen, da Bauarbeiten nur während der Tagzeiten stattfinden.  
 
Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 
Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 
Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 
 
Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-
schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  
 
Aufgrund der Art des Vorhabens sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-
gung und Verwertung  
 
Die Entsorgungseinrichtungen des Marktes und des Landkreises sowie überregionaler 
Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden und ausreichend, um erhebliche Auswir-
kungen durch Abfälle zu vermeiden. 
 
Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt 
 
Aufgrund der Art des Vorhabens sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-
ten. Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit werden durch Beschränkung der 
zulässigen Immissionen vermieden. Die Karte der Georisiken des Bayer. Landesamts 
für Umwelt weist für den Bereich keine spezifischen Georisiken nach. Lediglich randlich 
sind wassersensible Bereiche vorhanden. 
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Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete 
 
Aufgrund der Art des Vorhabens sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  
 
Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 
den Folgen des Klimawandels 
 
Es sind keine besonderen Auswirkungen zu erwarten.  
 
Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 
 
Aufgrund der Art des Vorhabens sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Die detaillierten Aussagen zur Eingriffsminderung und -vermeidung, zur Eingriffsbewer-
tung und die Ermittlung des Bedarfs an Ausgleichsflächen finden sich in Kap. 11 des 
Teil A der Begründung des Entwurfs zum Bebauungsplan.  
 
Es werden auch Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereichs festgesetzt.  

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist mit der Fortführung der landwirtschaftlichen 

Nutzung zu rechnen. Es müssten gegebenenfalls andere Flächen ausgewiesen wer-

den, um die Wohnbauflächennachfrage in der Region zu befriedigen. Die Auswirkun-

gen der Planung sind gegenüber der Nullvariante vertretbar. Der Eingriff ist gut aus-

gleichbar. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, 

damit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Ab-

hilfemaßnahmen ergriffen werden können. Da es keine bindenden Vorgaben für Zeit-

punkt, Umfang und Dauer des Monitoring bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, 

sollte das Monitoring in erster Linie zur Abhilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen 

dienen.  

 

Als Monitoringmaßnahme wird die Prüfung der externen Ausgleichsflächen durch stich-

probenartige Begehung vorgeschlagen. Das Monitoring hat ein Jahr nach Bebauung zu 

erfolgen, weitere Kontrollprüfungen sind im Turnus von 5 Jahren vorzusehen. 
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10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 
 
Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 
Menschen frühzeitig im Planungs- und Zulassungsverfahren.  
 
 
2. Auswirkungen des Vorhabens 
 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Verlust siedlungsnaher Freiflächen; 

erhebliche Immissionen in das angren-

zende Wohngebiet sind nicht zu erwarten 

geringe Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere, 

biologische Vielfalt 

Verlust von mäßig extensiv genutztem, 

artenarmen Grünland  

geringer Erheblichkeit 

Boden Versiegelung auf ca. 1,5 ha, keine natur-

nahen oder seltenen Böden betroffen 

geringe Erheblichkeit 

Wasser verringerte Grundwasserneubildung durch 

Versiegelung, aber Trennsystem und 

Wasserrückhalt vor Ort vorgesehen 

geringe Erheblichkeit 

Klima Kaltluftentstehungsfläche ohne Bezug zu 

Belastungsgebieten betroffen 

geringe Erheblichkeit 

Landschaft Beeinträchtigung des Orts- und Land-

schaftsbildes durch Baukörper, aber um-

fassende Erhaltungs- und Pflanzgebote 

zur Eingrünung 

geringe Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 
und Wirkungsge-
füge 

keine Flächen mit komplexem ökologi-
schem Wirkungsgefüge negativ betroffen 

geringe Erheblichkeit  

Kultur- und Sach-

güter 

keine Betroffenheit -  

 
 
Nach Umsetzung der Bau- und Verkehrsflächen verbleiben überwiegend Auswirkun-
gen geringer Erheblichkeit auf die Schutzgüter. 
 

 

 

 

Lisa Esch 

M. Sc. European Urban Studies 
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ANHANG 
 
1. Artenliste standortheimischer Gehölze für Freiflächengestaltung 
 
2. Geländeschnitt Nord - Süd  
 
3. Bestandsplan mit Eingriffsermittlung 
 
 
 
 

1. Artenliste standortheimischer Gehölze für Freiflächengestaltung 
 

a) Großbäume  

 Acer platanoides Spitzahorn 

 Acer pseudoplatanus Bergahorn 

 Carpinus betulus  Hainbuche 

 Juglans regia Nußbaum 

 Tilia cordata Winterlinde 

 

b) Mittelgroße und kleine Bäume 

 Acer campestre Feldahorn 

 Betula pendula Birke 

 Prunus avium Vogelkirsche 

 Salix caprea Salweide  

 Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 sowie Obstbäume als Halb- und Hochstamm 

 

c) Sträucher 

 Cornus sanguinea Hartriegel 

 Corylus avellana Hasel 

 Crataegus laevigata Weißdorn 

 Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

 Ligustrum vulgare Liguster 

 Prunus spinosa Schlehe 

 Ribes alpinum Johannisbeere 

 Rosa canina Hundsrose 

 Salix caprea Salweide 

 Sambucus nigra Holunder 

Viburnum lantana Wollliger Schneeball 
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 2. Geländeschnitt Nord- Süd (verkleinert) 
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3. Bestandsplan mit Eingriffsermittlung (verkleinert) 

 

 




